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tadtolanunosamt Flensburg,  den ' l  1 .08.1998
Dr.  Peter Schroeders/9Bl i079B

BEGRUNDUNG

für die erste Anderung und Ergänzung des Bebauungsplanes
"Sünderuper Weg' l  (Nr,  213 -  1.  A.)

-t

1. Planbereich:
I

Der Bereich des Bebauungsplanes l iegt  im Sudosten des Stadtgebietesj
Er wird begrenzt durch:

im Norden: die Straße Adelbylund,

-  im Osten: die westliche und 25 m der südlichen Grenze des Frurstücks s4l1
der Flur 1 Sünderup. Rechtwinkl ig abknickend 50 m nach Suden
verlaufen - rechtwinkl ig abknickend in Richtung Ringstraße - und
die Ringstraße,

-  im Süden: die sudl ichen Grenzen der Flurstücke 67 und 64 der Flur K 44,

-  im Westen: die Straße Sunderuper Weg und die west l iche Grenze des Flur-
stücks 64 der Flur K 44.

2.  Recht l iche Vorschr i f ten

2.1 Rechtsorundlaoen
Grundlage für die Aufstel lung des Bebauungsplanes sind das Baugesetz-
buch (BauGB) mit  den auf ihm beruhenden Rechtsverordnungen wie z.  B.
die Baunutzungsverordnung (BauNVO), die Planzeichenverordnung
(PlanZV),  d ie Landesbauordnung (LBO) und das Landesnaturschutzgesetz
(LNatschG).

2.2 Flächennutzunqsplan
Der Bebauungsplan wurde gemäß $ I  BauGB aus der 58. Anderung des
wirksamen Flächennutzungsplanes entwickel t ,  d ie für  den Planbereich
überwiegend Wohnbauf läche und Grunf läche darstel l t .

.  Der Bereich der Erweiterung des Bebauungsplanes Nr.  213 wird aus dem
Entwurf  des neuen Flächennutzungsplanes entwickel t ,  der ihn als Grunf lä-
che mit  verschiedenen Zweckbest immungen, als Fläche fur die Landwir t -
schaft  und als Fläche für den überört l ichen Verkehr darstel len.
Als vorgezogener Bebauungsplan (g B Abs. (3) BauGB) entspr icht  der
B-Plan bezonon rr  r r  r {on t r 'wei terungsbereich dem Entwicklungsgebot.
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2.3 Weitere Vorschriften
Der Planbereich unterl iegt der,,Satzung der Stadt Flensburg zum Schutze
der Bäume im Bereich der Stadt Flensburg" vom 26.01.1995 in der gult igen
Fassung.

3. Gründe für die Planaufstel lunq:

a) Dringender Wohnbedarf der Bevölkerung

Die Wohnungsmarkt lage ist  derzei t  von einem deut l ichen Ruckgang der
Nachfrage nach'Mietwohnungen -  sowohl im frei f inanzierten Segment des
Marktes als auch im Bereich des sozialen Mietwohnungsbaues -  gekenn-
zeichnet. i
Gleichzei t ig besteht aber eine nahezu ungebrochene Nachfrage nach Ein-
fami l ienhausgrundstücken, die aus Stadtentwicklungsgrunden mög I  ichst
kurzfristig befriedigt werden sollte.
Innerhalb der Einfamilienhausnachfrage ist es seit der Urnstellung der steuer-
l ichen Förderung (weg von der progressionsbedingten Förderung hin zur ein-
kommensneutralen steuer l ichen Förderung) zu einer deut l ichen Verschiebung
in Richtung kostengünst iger Reihenhäuser auf k le inen Grundstücken
gekommen. Dieser Trend kommt dem planer ischen Ziel  d ie vorhandene
Nachfrage mit  mögl ichst  ressourcensparenden Lösungen zu befr iedigen,
entgegen.

Der Bindung dieser Nachfrage kommt auch aus Sicht der Stadtentwicklung
eine erhöhte Bedeutung zu.

Die vorhandenen Defizite in der Wohnungsversorgung können nur durch die
Aufstel lung neuer Baulei tp läne oder durch die Anderung Qeslehender Pläne
zugig besei t igt  werden. Daher sol l  auch mit  der Aufstel lung dieses Bebau-
ungsplanes dem Wohnbedarf  der Bevölkerung Rechnung getragen werden.

b) Mit  dem Plan sol l  e in Bei t rag zur Umsetzung wicht iger Ziele der Flensburger
Stadtentwicklung geleistet werden. Dazu gehört die Bereitstellung von innen-
stadtnahen Einfami l ienhausgrundstücken, um dem Lei tb i ld der "stadt der kur-
zen Wege" zu entsprechen. Ferner soll der Tendenz zur Umlandwanderung
der Nachfragerhaushal te ein Angebot von Einfami l ienhausgrundstucken auf
Flensburger Stadtgebiet  entgegengesetzt  werden. Der Planbereich eignet
sich auch unter stadtwir tschaft l ichen Gesichtspunkten für Wohnungsbau-
zwecke, da er eine Arrondierung des Ortes Adelby darstel l t  und durch den
Sünderuper Weg wicht ige Erschl ießungsvoraussetzungen schon bestehen.

c) Die Innenstadtent lastungsstraße-Ost ( lE-Ost)  is t  e in Bauwerk von größter
stadtentwicklerischer Bedeutung.
Um die Auswirkungen -  insbesondere des Lärms -  auf  d ie Wohnnutzung am
SÜnderuper Weg zu untersuchen und gemäß dem Gebot der Konf l ik tbewalt i -
gung erforder l ich werdende Festsetzungen tref fen zu können, war die erste
Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes mit  der Aufnahme oes an-
gelagerten Streckenabschni t ts der lnnenstadtent lastungsstraße-Ost erforder-
l ich.
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Städtebaul iche Maßnahmen

4.1 Anlaoe dör Erschl ießunqsräume

Die Quart ierserschl ießung ist  so sparsam wie mögl ich ausgelegt.  Sie be-
steht aus zwei ca. 100 m tangen Stichen mit Wendeplalz, die sich in ihrem
Verlauf an der,vorgefundenen Topographie or ient ieren. Dadurch wird es
mögl ich,  d ie Erschl ießung ohne umfangreiche Erdbewegungen zu sichern
und auch bei  der Anlage der auf die Erschl ießungsräume ausger ichteten
Baukörper mit  der und nicht  oeqen die Topographie zu "arbei ten".  Die Er-
schl ießungsstraßen sol len als "verkehrsberuhigte Bereiche" ausgebaut
werden und durch eine di f ferenzierte Oberf lächengestal tung eine hohe
Aufenthal tsqual i tät  erhal ten.  Die notwendigen öf fent l ichen Parkplatze s ind
im Zusammenspiel  mit  den festgesetzten zu pf lanzenden Bäumen in die
Erschl ießungsräume integr ier t .

:
4.2 Anlaqe der Baukör ler /BäUflächen

Insgesamt lassen sich auf den Wohnbauf lächen 21 freistehende Einfami l i -
enhäuser und 32 Reihenhäuser unterbr ingen. Diese Anzahl  stel l t  gewis-
sermaßen das Maximum dessen dar, was unter Abwägung der landschaft-
l ichen Gegebenheiten und der Belange des Schal lschutzes an dieser
Stel le mögl ich erscheint .
Stadtwir tschaft l iche Envägungen, die Bauf lächen weiter zu vergrößern,
müssen demnach zuruckstehen.

Bei  den freistehenden Einfami l ienhäusern wird eine l ineare Anordnung
giebelständiger Häuser angestrebt,  um ein einhei t l iches "Gesicht"  des k le i -
nen Quart iers zu erreichen. Zu diesem Zweck sind die überbaubaren Flä-
chen straßensei t ig mit  e iner Baul in ie versehen, auf die die Hauptf i rstr ich-
tung ausgerichtet ist. Durch die Festsetzung der maximalen Firsthöhen und
Sockelhöhen wird die Einhei i l ichkei t  des Siedlungsbi ldes unterstr ichen. Die
Dimensionierung der Baufelder ermögl icht  e inen großen indiv iduel len
Gestal tungsspielraum fur die einzelnen Häuser.  Da Hauptf i rstr ichtungen
festgesetzt  s ind,  s ind in der Grundsiuckst iefe auch andere Firstr ichtungen
denkbar.

Der öst l iche Siedlungsbereich ist  hangart ig nach Osten abfal lend. Auf die
Höhenl in ien senkrecht ausger ichtet ,  is t  h ier  der Bau von kostengunsi igen
Einfami l ienreihenhäusern vorgesehen. Die Häuser werden über Wohn-
wege, die mit  Treppen und Rampen ausgestat tet  werden müssen, er-
schlossen. Pr ivate Stel lp lätze s ind von den Häusern abgesetzt  d i rekt  c jen
Straßenräumen zugeordnet.  Hier können auch Carports als Gemein-
schaftsanlagen err ichtet  werden. Um die Topographie des Hanges in der
Baustruktur aufzunehmen, s ind sehr k le intei l ige Höhenfestsetzungen für
die Häuser vorgenommen worden. Dadurch wird eine homogene Ortsrand-
gestal tung im Zusammenhang mit  der Entwicklung der Baukörper erreicht .

i)
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Um eine städtebaul iche Ordnung auch für den ruhenden Verkehr zu errei-
chen, s ind die Flächen, auf denen Garagen err ichtet  werden sol len,  festge-
setzt. Es können in den vorgesehenen Bereichen auch Carports errichtet
werden, die dann aber auf dem Dach und/oder an den Ständerkonstruk-
tionen begrunt werden müssen.

Einhei t l ich ist  im gesamten Gebiet  e ine Dachneigung von 4Oo -  48" festge-
setzt. ln Verbindung mit der Festsetzung von Satteldächern (SD) ergibt
sich ein harmonisches Bild der Dachlandschaft

4.3 lmmissionsschutz
Verkehrslärmschutz

I

Um den besonderen Schutzinteressen des Wohnens im Einf lußberbich der
geplanten lnnenstadtent lastungsstraße Ost und der nördl ich des Plange-
bietes ver laufenden Straße Adelbylund gerecht zu werden, hat die Stadt
einen Sachverständigen mit  der Durchfuhrung einer lärmtechnischen Un-
tersuchung beauftragt. In cjer Untersuchung wurde gepruft, welche Maß-
nahmen ergriffen werden müssen, um die durch den Verkehr auf beiden
Straßen verursachten Lärmauswirkungen auf ein zulässiges Maß zu be-
schränken. Den Berechnungen zugrunde gelegt wurde das rechner ische
Verkehrsaufkommen bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von
70 km/h auf der Innenstadtentlastungsstraße Osi und von 50 km/h auf der
Straße Adelbylund. Als Regelr ichtwerte s ind nach DIN 18005 55 dB(A) tags
und 45 dB(A) nachts zugrunde gelegt worden.

Ein Ergebnis ist ,  daß passiver Lärmschutz an:den Gebäuden nicht  er for-
der l ich ist .  Das Gutachten zum ursprungl ichen Bebauungsplan Nr.  213
hatte folgendes Ergebnis: Aktiver Lärmschutz ist in Form von Lärmschutz-
wäl len ent lang der lE-Ost und der Straße Adelbylund erforder l ich.  Die
Höhe entspr icht  ent lang der lE-Ost 4,50 m bis 7,00 m über Gradiente.  Die-
ses entspricht aufgrund des zur Wohnbebauung hin ansteigenden Gelän-
des einer Höhe von 3,00 m bis 5,50 m über Gelände vom Fußpunkt des
Wal les.  Das Gelände steigt  zur Wohnbebauung hin wei ter  an, so daß die
Barr ierewirkung des Wal ls als relat iv ger ing eingestuf t  werden kann.

Die Lärmschutzdimensionierung ergibt  e inen Lärmschutzwal l  mit  e iner
Höhe von 4,0 bis 5,5 m über Gradiente und einer Länge von 530 m. Diese
Werte haben sich gegenüber dem Gutachten vom Ol .02.1 995 verr ingert ,
weil geringer Lkw-Anteile sowie ein Korrekturfaktor (D",'..o)=-2dB(A)) fur
lärmmindernde Straßenoberflächen berücksichtigt wurden. Die Orientie-
rungswerte für  a l lgemeine Wohngebiete (55/45 dB(A)) werden in al len
Punkten eingehal ten.

Ent lang der Straße Adelbylund ist  auf  der Länge von ca. 1 1O m ein Lärm-
schutzwal l  von 2,00 m über Gradiente erforder l ich.  lm Gelände wirkt  s ich
dieser Wal l  ebenfal ls relat iv ger ing aus, da zur Wohnbebauung hin ein
Anst ieg wirksam wird.  Dieser Wal l  is t  im Bebauungsplan als akt ive Lärm-
schutzmaßnahme festoesetzt .
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Der Bebauungsplan setzt  d ie Lärmschutzwäl le ent lang der lnnenstadtent-
lastungsstraße Ost nach ihren technischen Erfordernissen fest. Ergänzun-
gen an den Außenböschungen in Anpassung an die topogrphischen Gege-
benheiten werden nach dem landschaftspflegerischen Begleitplan zur
lE-Ost im Rahmen der Baudurchführung vorgenomnien.

Schadstoffbel?stuno

Da es sich bei der Innenstadtentla.stungsstraße-Ost um ein UVP-pfl ichtiges
Vorhaben handel t ,  wurde im Zusammenhang mit  ihrer Planung eine Schad-
stoffuntersuchung zwischen dem Bau-Kilometer 2 + 400,0 und Bau-Kilome-
ter 7 + 400,0 durchgeführt. Es handelt sich im Rahmen des o. g. Projektes
um eine Abschätzung bodennaher Schadstof[konzentrationen der lmmis-
sionsbelastungen nach dem , ,Merkblat t  über Luftverunreinigungen an Stra-
ßen" (MLuS-92, Nachdruck 1996).
Zusammenfassung der Ergebnisse:
Nach den Berechnungen der Gesamtbelastungen im Abstand von 0 m wur-
den keine Überschrei tungen von Orient ierungswerten ermit te l t .  Die Ge-
samtbelastungen der Kohlenwasserstof fe (HC) sowie von Ruß, Blei  und
Benzol werden allein durch die Zusatzbelastungen hervorgerufen. Auf-
grund der oben durchgeführten Abschätzung der Gesamtbelastungen nach
dem,,Merkblat t  über Luftreinhal tung an Straßen (MLuS-92) s ind im Unter-
suchungsbereich keine schädl ichen Umwelteinwirkungen durch die lmmis-
sionskonzentrationen der Luftschadstoffe zu erwarten. U ntersuchu ngen auf
der Basis komplexerer Rechenmodel le werden nicht  notwendig.

4.4 Innenstadtent lastunqsstraße-Ost ( lE-Ost)

Der Bebauungsplan , ,Sünderuper Weg" (Nr.  2 '13 -  1.  4.1 beinhal tet  im öst l i -
chen Planbereich einen Tei l  des im Zusammenhang geplanten
3. Bauabschnitts der lE-Ost mit seiner Ausdehnung zwischen Eckernförder
Landstraße und dem Schottweg fur dessen Linienführung folgende Haupt-
kriterien ausschlaggebend waren:

1.  Die Ent lastungswirkung fur die Innenstadt und die vom Verkehr belaste-
ten innerstädtischen Wohnquaft iere,

2. die größtmögliche Umweltverträglichkeit,

3. die Optimierung der räumlichen Stadtentwicklung unter stadhvirtschaftl i-
chen und ökologischen Gesichtspunkten.

Die lE-Ost ist  auch Inhal t  der beiden südl ich anschl ießenden Bebauungs-
pläne,,Hochschule Sandberg" (Nr.  144) und,,Peelwatt"  (Nr.  '179),  d ie ge-
meinsam mit  der ersten Anderung und Envei terung des Bebauungsplanes
Nr.  213 eine planungsrecht l iche Sicherung dieser Straße fur den Strecken-
abschni t t  zwischen Eckernförder Landstraße und der Straße Adelbylund,
durch Baulei tp lanung ermögl ichen.
Erschl ießungsfunkt ionen von unmit te lbarer Bedeutung fur das Gebiet  des
Rehar rr  rnnsnlanes Nr.  213 hat die lE-Ost nicht .svvsvs'  

' : rvF
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Verkehrsuntersuchunq Enqel  sbv

Die geplante lE-Ost endet mit ihrem ersten Bauabschnitt, von der Eckern-
förder Landstraße kommend zunächst an der Straße Adelbylund:
Um mögl iche Verkehrssteigerungen abzufangen, die in einer Größenord-
nung von ca. 3000 Kfz.lTag auftreten können, wurde ein Gutachten zur
Verkehrsuntersuchung Engelsby in Auftrag gegeben.
Danach soll äurch ein-e Zuilußregulierung lPiortersystem) am Ende der
Ositangente/Adelbylund sowie arn Knotenpunkt Nordstra ße/Merkurstra ße
der Verkehr auf die heute vorhandene Menge begrenzt werden.
Qie Verkehrsführung in Engelsby bleibt  dabei  unverändert .
Gleichzei t ig sol l  d ie Erreichbarkei t  im Stadttei l  Engelsby fur die Einwohner
erhal ten bleiben. l
Die gewählten Maßnahmen sind beTogen auf das erstellte Gutachten das
Ergebnis alternativer Untersuchungen.
Insgesamt handel t  es s ich um eine Übergangsregelung von max. 3 Jahren,
bis zur Fert igstel lung der lE-Ost.

4.5 Grünordnunq

Für den Eingriff durch die Wohnbebauung wurde ein Grünordnungsplan
erstellt, der ein Parallelverfahren zum Bebauungsplan durchlaufen hat.
Vor Aufstel lung des Bebauungsplanes wurde in Abst immung von Flächen-
nutzungs- und Landschaftsplan die abwägende Entscheidung durch die
Ratsversammlung getrof fen,  daß für eine Wohnbebauung an dieser Stel le
aus gesamtstadtökologischer Betrachtung möglich wäre. Die herausge-
stellte landschaftl iche Qualität der Standorte wird gesehen und ist in der
Grünordnungsplan und Baulei tp lanung gewurdigt  worden. Um eine unzu-
mutbare Einengung des Grünzuges soweit  wie mögl ich zu vermeiden, ist
die Wohnbaufläche auf ein wirtschaftl ich vertretbares Maß begrenzt wor-
den.

Die Planung stel l t  s icher,  daß eine enge Verzahnung zwischen Siedlungs-
fläche und Landschaftsraum gewährleistet wird, um die Funktion der Grün-
verbindung soweit  wie mögl ich zu s ichern.  Durch die Freihal tung der
"Landschaftskuppe" an der Kappelner Straße ist die Landschaft auch künf-
t ig er lebbar.

Da es sich um eine Arrondierung eines bestehenden Stadtteils handelt, ist
eine begrenzte F lächeni nanspruchnahme stadtwi rischaftl ich sehr hoch zu
bewerten. Dem notwendigen Angebot an kostengünst igen, innenstadtna-
hen Einfami l ienhausgrundstücken (Bindung zahlungsfähiger Nachfrage,
Stadt der kurzen Wege) wird bei  der Abwägung ein größeres Gewicht bei-
gemessen als dem gänzl ichen Erhal t  des vorhandenen Landschaftsrau-
mes.

-7 -
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Ergänzend ist  anzumerken, daß die betrof fene Eingr i f fsf läche keine Land-
schaftselemente nach den $$ 15a) und b) Landesnaturschutzgesetz auf-
weist .  Derzei t  wird die Planungsf läche wieder landwir tschaft l ich-ackerbau-
l ich intensiv genutzt .  In der für  d ie Planungen zur Innenstadtent lastungs-
straße Ost verlaufend en fl oristisch-fauni sti schen Lebensrau mkarti brun g
wieder ausgewiesen, daß im Eingr i f fsraum der zukünft igen Wohnbebauung
ökologisch hochwert ige Biotope nicht  zu verzeichnen sind. Dieser Raum ist
jedoch als Vefnetzungselemeni und als Kal t luf tentstehungsf läche sowie
geomorphologisch bedeutsam.

ln Kenntnis der Eingr i f fe und unter Einbeziehung der Sekundänvirkungen
(Eihohung von Lärrnschutzmaßnahmen vorhandener und zukünft iger Ver-
kehrstrassen) wurde die Entscheidung zu einer, lnanspruchnahme der Flä-
che für die Wohnbebauung in einem wir tschaft l ich vertretbaren Maß gefal l t .

Hieraus ergeben sich insbesondere aus Sicht  der Landschaftsästhet ik fo l -
gende mindernde Maßnahmen und ausgleichende Festsetzungen:

-  großf lächige Erhal tung und Sicherung der Geländekuppe (54,4 m NN)
"Archäol ig isches Denkmal Nr.  B (Grabhugel)" ,

- Festsetzung von Geländehöhen nach dem Geländeverkauf,
-  Erschl ießung in Anlehnung an Topographie,
-  Minderung der landschaft l ichen Wirkung der Bebauung durch "Einfas-

sung" mit  e inem Knick,
- Erhaltung der Grundwasserverhältnisse durch zentrales Verdunstungs-

und Versickerungsbecken in naturnaher Ausprägung,
- Vermeidung von "Zaunbarrieren" durch Festsetzungen landschafts-

ästhetischer Grundstückse infassun gen ( H ecken ei n-sch L Baum pfl. ),
- Erhaltung und Förderung landschaftl icher Erlebbarkeit des Gebäudes

durch "umfassenden" Trampel pfad a ls Wanderweg,
- großzügige Herstellung von Ausgleichsflächen durch Umwandlung vor-

handener landwirtschaft I icher Ackerstandorte in extensives G run land
(kein Betretungsrecht! ),

- Einbeziehung eines benachbarten vorhandenen und (fast nicht genutz-
ten) Kinderspielplatzes (südwest l ich Sünderuper Weg),
Einbeziehung von großräumigen Wander- und Radwegebeziehungen zur
lnnenstadt und zum "Außenraum"
außerhalb Planungsraum: -  Wander- und Radweg Adelbylund

- Wandenveg Sunderuper Weg - Hafermarkt
- Wandenveg Sunderuper Weg Ringstraße
- Sünderuper Weg als Sackgasse.
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Die folgende Bi lanzierung zeigt  e inen 1OO %igen Ausgleich des Eingr i f fs:

Einqr i f fs.  und Ausqleichsbi lanzierunq in m' bezoqen

G rü nfl äche n-G esa mtarea I
einschließlich Lärmschutzwall entlang der Straße Adelbylund, An-
pflanzgebot (Knick), Fußweg auf Leitungsrecht, Versickerungs- und
Verdunstungsbecken einschl. Pumpstation = 35.900
B-Plan-Flächenantei l  -  Wohnen -  66.14O m2 = 54,3 %

Für den Eingriff durch das Straßenbauwerk lE-Ost wurde durch ein beauf-
t ragtes Büro ein, ,Landschaftspf leger ischer Beglei tp lan" erarbei tet .
Der Eingr i f f  durch die Innenstadtent lastungsstraße-Ost wird im Planbereich
durch ci ie Maßnahmen M3 und M4, die dieser Straße durch text l iche Fest-
setzung direkt zugeordnet sind, über den Anteil hinaus ausgeglichen. Ins-
gesamt s ind aber für  den Ausgleich die drei  Bebauungspläne Nr.  179, 144,
213 zu betrachten, die innerhalb ihrer Geltungsbereiche dafür unterschied-
l ich große Flächen vorhal ten unC in deren Planbereichen der Vol lausgleich
für die lE-Ost gewährleistet ist.
Aktuel l  zeigt  s ich eine erhöhte Bedeutung des Planbereiches für die Vo-
gelwel t .  Diese aktuel le Bedeutung ergibt  s ich aus der , ,Bracheregelung" der
EU.
Da die Flächen aber durch das Auslaufen der, ,EU-Bracheregelung" am
16.07 .1998 wieder in Ackernutzung überführt  werden, wird der Bereich
seine aktuel le Bedeutung fur die Vogelrvel t  zwangsläuf ig wieder ver l ieren.
Damit  ergibt  s ich ledigl ich eine erhöhte Bedeutung für den potent ie l len Ar-
tenschutz.

-9-

Medium Eingrif f
Art I nacne

Verhältnis 'Ausgleic l

Ad Fläche
Boden

Wasser

Verkehrsfläche 2.840 1:0,3 ext.  Grünland. öcz
max. Wohnbaufl. 23.000 1:0,3 ext.  Grünland. hqt i l t

zus. Vers.  1/3 7.670 1' .0,2 ext. Grünland. 1.534
Knicks
(Anpf l .Geb.)

i

z.oou i 1.n ? Knicks 798
Lärmschutzwall 1.440 , t .n 2 bepfl.  Wall 432
GehJFahr-
L.-Rechte t .ztv 1:0,3 Trittrasen JÖI

Verd.-Becken 4.500 , l .n 2 ext. Grünland.

Kl ima Versiegelung 33.510 1"0,2 ext. Grünland. 6.702

Arten- und
Lebensqem.

Versiegelung/Le
bensraum

33.510 1.n t ext. Grünland. 6.702

Gesa mta us g lei c hsfläc he n bed a rf 32.353
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Der Vol lausgleich ist  mit  Baubeginn der lE-Ost im räumlichen Zusammen-
hang mit  dem Siraßenbauwerk im Geltungsbereich der drei  Bebauungs-
pläne 179, 144,213 gesichert .
Bei  den planer ischen Festsetzungen zu Maßnahmen, zum Schutz. .zur
Pf leqe und zur Eniwickluno von Natur und Landschaft  im Sinne von $ 9 (1)
20 BauGB handel t  es s ich.bezogen auf den gesamten Bebauungsplan um
fn lnonr lo '
lv lvvl  lvv.

M1 Herstel lung und Pf lege eines extensiven GrÜnlandes.
Naturnahes VersickerunEs- und Verdunstungsbecken mit  f lachen

i  sukzessiven Uferböschungen. Wanderweg in wassergebundener
Decke dls, ,Trampelpfad". ' '

M2 Knickartige Bepflanzung des Lärmschutzwalles mit standorttyp
ischen Sträuchern.

M3 Extensive Grünlandnutzung (Weiden und Wiesen, am Lärmschutz
wal l fuß Hochstaudenf luren und Gehölzpf lanzungen sowie Versicke-
rungs- und Verdunstungsbecken).

M4 Lärmschutzwäl le mit f lächigen Gehölzpf lanzungen.

5.  öf fent l icher Personennahverkehr

Das Baugebiet ist durch die Firma Autokraft an den öffentl ichen Personennah-
verkehr anoeschlossen.

6" Flächenbi lanz

-  \A/nhnnohiol
v Yv,, , ,Yvv'vr 2,30 ha

- Verkehrsflächen 4;24 ha
- Grunf lächen 10.77 ha
Gesamtf lache 17.3

Kosten städtebaul icher Maßnahmen

- Erschl ießung Wohngebiet  , ,Sünderuper Weg"
- lE-Ost mit  Anschluß Straße Adelbvlund

Gesamt

8. Erschl ießunqsbei t räqe

Nach den Vorschr i f ten der $$ 127 t I .  Bundesbaugesetz in Verbindung mit  der
Erschl ießungsbei t ragssatzung erhebt die Siadt Flensburg einen Erschl ie-
ßungsbei i rag für  die erstmal ige endgul i ige Herstel lung einer Erschl ießungsan-
lage, und 

^t lar  
in Höhe von 90 % des Erschl ießungsaufwandes von den Eigen-

tumern bzw. Erbbauberecht igten der erschlossenen Grundstucke. Der
Stadtantei l  beträat 10 %

7.

2.565.000,00 DM
3.800.000.00 DM

6-365-000-00nM

-  lu -
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Sofern ein Erschließungsbeitrag nicht in Betracht kommt, erhebt die Stadt
Flensburg zur Deckung des Aufwandes fur die Verbesserung sowie den Aus-
und Umbau von bereits ersimalig endgult ig hergestel l ten Straßen, Wegen und
Plätzen gemäß $ 8 des Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Stra-
ßenbeitragssatzung von den Grundstückseigentümern bzw. von den an der Nut-
zung der Grundstüc.ke dinglich Berechtigten, denen der Ausbau Vorteile bringt,
einen Ausbaubeitrag. Dieser l iegt zwischen 25 % und 75 % des Ausbauauf-
wandes. Die Mehrkosten für den aktiven Lärmschutz gegenüber dem Zustand
ohne Wohngebietsentwicklung am Sünderuper Weg sind bereits bei der Er-
schließung des Wohngebietes berücksichtigt worden.

Die Kosten der Grundstücksentwässerung gehören zu den Einrichtungen der
städtischen Abwasseranlagen, deren Herstel lungskosten durch Beiträge nach
dem Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Kanalbaubeitragssatzung
der Stadt Flensburg gedeckt werden.

t

Peter Schroeders
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